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Einleitung

Das Geschäftsordnungsrecht bewegt sich als ein Teil des Parlamentsrechts in der 
Zwischenschicht von Recht und Politik und bildet dabei immer wieder den Gegen-
stand kontroverser Diskussionen.1 Brisant wird es insbesondere, da es nicht nur 
politisches Recht,2 sondern obendrein auch „Recht in eigener Sache“3 ist. Die Iden-
tität zwischen Normgeber, Normadressaten und Normanwender, die Meinel tref-
fend als „normative Zirkularität“ bezeichnet,4 unterscheidet die Geschäftsordnung 
wesentlich von den übrigen Rechtsnormen.5 Aufgrund dieses Umstandes werden 
der Geschäftsordnung daher durch Literatur und Rechtsprechung besondere Eigen-
schaften zugeschrieben, welche die juristische Betrachtung dieser Rechtsquelle 
besonders interessant machen. Nicht zuletzt deswegen ist das parlamentarische 
Geschäftsordnungsrecht seit den Anfängen des Parlamentarismus immer wieder 
Thema wissenschaftlicher Arbeiten geworden.6 Nach gängiger Auffassung ist das 
Geschäftsordnungsrecht als Innenrecht zu qualifizieren, welches der Diskontinuität 
unterliegt und sich, insbesondere durch seine Abweichungsmöglichkeit im Einzel-
fall, durch besondere Flexibilität auszeichnet.7 Indes sind die ersten beiden Annah-

 1 Schwerin, Bundestag, 1998, S. 16; Bollmann, Selbstorganisationsrecht, 1992, S. 17: be-
zeichnet das parlamentarische Verfahrensrecht als „politisches Kampfrecht“. Jüngst sind die 
Problematiken im Zusammenhang mit der AfD-Fraktion, wie etwa die Abwahl eines Ausschuss-
vorsitzenden (BVerfGE 154, 1 ff.), den Streit um die Präsidiumswahl (BVerfG, NVwZ 2022, 
629 ff.; NVwZ 2022, 640 ff.) oder auch die Änderung der Regelung zum Alterspräsidenten 
nennenswert, zum Ganzen auch Schönberger / Schönberger, JZ 2018, 105 ff.
 2 Lörken, Minderheiten, 1963, S. 54 ff.; Di Fabio, Der Staat 29 (1990), 599 (615); 
Schulze-Fielitz, in: Schneider / Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, 1989, § 11  
Rn. 19 ff.
 3 Grundlegend Streit, Entscheidung in eigener Sache, 2006.
 4 Meinel, Selbstorganisation, 2019, S. 151. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei 
dieser Abhandlung das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
 5 Haug, Bindungsprobleme, S. 171; Kühnreich, Selbstorganisationsrecht, 1997, S. 69;  
Pietzcker, in: Schneider / Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, 1989, § 10 Rn. 2, 32;  
Cancik, in: Morlok / Schliesky / Wiefelspütz (Hrsg.), Parlamentsrecht, 2016, § 9 Rn. 33; Klein, 
in: Dürig / Herzog / Scholz (Hrsg.), GG, 2022, Art. 40 Rn. 42; bereits Jellinek, Besondere Staats-
lehre, in: Ausgewählte Schriften und Reden, Bd. 2, 1911, S. 256.
 6 Als einige Beispiele seien genannt Perels, Das autonome Reichstagsrecht, 1903; Plate, Die 
Geschäftsordnung des Preußischen Abgeordnetenhauses, 2. Aufl. 1904; Weiß, Inwieweit ist der 
deutsche Reichstag Herr seiner Geschäftsordnung?, 1906; Hatschek, Das Parlamentsrecht des 
Deutschen Reiches, Teil 1, 1915; Haagen, Rechtsnatur, 1929; Arndt, Geschäftsordnungsauto-
nomie, 1966; Bollmann, Selbstorganisationsrecht, 1992; Kühnreich, Selbstorganisationsrecht, 
1997; Schwerin, Bundestag, 1998; Meinel, Selbstorganisation, 2019.
 7 Beispielhaft BVerfGE 1, 144 (148); Bollmann, Selbstorganisationsrecht, 1992, S. 122; 
Kühnreich, Selbstorganisationsrecht, 1997, S. 69 ff.; Moench, Verfassungsmäßigkeit der Bun-



 Einleitung 16

men historischen Konzeptionen des Geschäftsordnungsrechts geschuldet, die trotz 
vereinzelter, aber anhaltender Kritik8 in die Verfassungsordnung des Grundgesetzes 
weitergetragen wurden.9

Hingegen hat das innere Verfahren des Bundesrates, freilich mit Ausnahme der 
Unregelmäßigkeiten beim Abstimmungsverfahren zum Zuwanderungsgesetz im 
Jahre 2002,10 bisher sehr wenig wissenschaftliche Aufmerksamkeit erfahren.11 Dies 
mag in der grundsätzlich konsensorientierten Verhandlungskultur des Bundesrates 
begründet sein,12 die, insbesondere im Vergleich zu der des Bundestages, wenig 
Konfliktpotential bietet.13 

Geschäftsordnungsautonomie räumt das Grundgesetz durch Art. 40 Abs. 1 
S. 2 GG und Art. 52 Abs. 3 S. 2 GG beiden mit der Gesetzgebung betrauten Ver-
fassungsorganen ein.14 Fraglich ist indes, ob sich daraus auch identische oder zu-
mindest vergleichbare Schlüsse für das interne Verfahrensrecht von Bundestag und 
Bundesrat ziehen lassen.15 Schließlich weisen beide Organe eine unterschiedliche 

destagsausschüsse, 2017, S. 79 f.; Pietzcker, in: Schneider / Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht und 
Parlamentspraxis, 1989, § 10 Rn. 20 ff.; Schliesky, in: v. Mangoldt / Klein / Starck (Hrsg.), GG, 
Bd. 2, 7. Aufl. 2018, Art. 40 Rn. 17, 21; Magiera, in: Sachs (Hrsg.), GG, 9. Aufl. 2021, Art. 40 
Rn. 22.
 8 Grundlegend Haug, Bindungsprobleme, 1994, S. 72 ff., 92 ff.; s. a. Theodossis, Gerichts-
kontrolle 1996, S. 118 f.; Meinel, Selbstorganisation, 2019, S. 138; 181 ff.; kritisch zur Innen-
rechtswirkung Schwerin, Bundestag, 1998, S. 240 ff.; Klein, in: Dürig / Herzog / Scholz (Hrsg.), 
GG, 2022, Art. 40 Rn. 67 ff.; Morlok, in: Dreier (Hrsg.), GG, Bd. 2, 3. Aufl. 2015, Art. 40 
Rn. 13 f.; Groh, in: v. Münch / Kunig (Hrsg.), GG, Bd. 1, 7. Aufl. 2021, Art. 40 Rn. 19; kritisch 
zur Diskontinuität Schneider, in: FS Smend, 1952, S. 303 (314); Michael, in: Morlok / Schliesky /  
Wiefelspütz (Hrsg.), Parlamentsrecht, 2016, § 49 Rn. 60; Hölscheidt, in: Kahl / Waldhoff / Walter 
(Hrsg.), BK GG, 2022, Art. 39 Rn. 92.
 9 Haug, Bindungsprobleme, 1994, S. 24 f.; Schwerin, Bundestag, 1998, S. 16 f.
 10 BVerfGE 106, 310 ff.; Wulfert-Markert, Stimmabgabe im Bundesrat, 2005; Ipsen, 
DVBl 2002, 653; Schenke, NJW 2002, 1318. Eine Zusammenstellung einiger Veröffentlichun-
gen zu dieser Thematik findet sich im Sammelband Meyer, (Hrsg.), Abstimmungskonflikt im 
Bundesrat, 2003.
 11 Beachtenswert sind indes die Untersuchungen von Reuter, Praxishandbuch Bundesrat, 
2. Aufl. 2009; Hanikel, Die Organisation des Bundesrates, 1991; Schäfer, Der Bundesrat, 1955; 
Pfitzer, in: Bundesrat (Hrsg.), Der Bundesrat als Verfassungsorgan und politische Kraft, 1974, 
S. 173 ff.; Maunz, in: Bundesrat (Hrsg.), a. a. O., S. 193 ff. Untersuchungen zum Selbstorgani-
sationsrecht der Bundesregierung erfreuten sich demgegenüber jüngst größerer Beliebtheit, 
s. Meinel, Selbstorganisation, 2019, S. 333 ff.; Krüper / Pilniok (Hrsg.), Die Organisationsver-
fassung der Regierung, 2021; grundlegend Böckenförde, Organisationsgewalt, 2. Aufl. 1998; 
Oldiges, Die Bundesregierung als Kollegium, 1983.
 12 Herles, in: Bundesrat (Hrsg.), Vierzig Jahre Bundesrat, 1989, S. 231 ff.; Reuter, Praxis-
handbuch Bundesrat, 2. Aufl. 2009, Vorb. § 23 Rn. 8 ff.
 13 So ist es im Bundesrat auch noch nie zu einer Interorganstreitigkeit gekommen. Das Zu-
wanderungsgesetz war Gegenstand einer abstrakten Normenkontrolle, s. BVerfGE 106, 310 ff.
 14 Auch der Wortlaut beider Normen ist dabei identisch: „Er gibt sich eine Geschäftsord-
nung.“
 15 So Bernau, Geschäftsordnungen, 1955, S. 40; vgl. auch Theodossis, Gerichtskontrolle 
1996, S. 118 f.; Meinel, Selbstorganisation, 2019, S. 109 ff.
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Mitgliederstruktur auf: Der direkt gewählte Bundestag setzt sich aus Abgeordneten 
zusammen, denen ein freies Mandat zukommt (Art. 38 GG). Demgegenüber besteht 
der Bundesrat aus Mitgliedern der Regierungen der Länder, die ihre Stimmen ein-
heitlich abgeben (Art. 51 GG) und daher Weisungen unterliegen.16

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel zu untersuchen, ob die Charakteristika der 
Geschäftsordnung des Bundestages sich auf den Bundesrat übertragen lassen und 
somit gemeinsame Eigenschaften des legislativen Geschäftsordnungsrechts er-
kenntlich werden. Außerdem soll das in der juristischen Literatur wenig beachtete 
interne Verfahrensrecht des Bundesrates näher untersucht werden. Aufgebaut wird 
dabei auf den zum Geschäftsordnungsrecht des Bundestages bestehenden Annah-
men. Dabei soll auch kritisch hinterfragt werden, ob die vermeintlichen Eigen-
schaften in ihrer Absolutheit den Realbedingungen des Geschäftsordnungsrechts 
entsprechen. 

Bevor die Eigenschaften im Einzelnen untersucht werden, sollen zunächst die 
(verfassungs-)rechtlichen und historischen Grundlagen der Geschäftsordnungs-
autonomie von Bundestag und Bundesrat dargelegt werden (A.). Die Geschäfts-
ordnungsautonomie ist Teil einer Vielzahl von auf die Selbstorganisation bezogenen 
Verfassungsgarantien und folglich damit im Zusammenhang zu sehen.17 Gleich-
zeitig äußert sich die Geschäftsordnung neben der kodifizierten und auch so be-
zeichneten Rechtsquelle auch in anderen Regelungsformen, auf die ebenfalls im 
Ersten Kapitel eingegangen wird. Abgeschlossen wird das erste Kapitel mit einem 
Abriss über die historischen Kontinuitäten der innerorganisatorischen Strukturen 
von Bundestag und Bundesrat. Diese sind nicht nur im Allgemeinen für das Ver-
ständnis des heutigen Geschäftsordnungsrechts wesentlich, sondern werden auch 
konkret für die Untersuchung der Diskontinuität der Geschäftsordnung des Bundes-
tages18 sowie das Verständnis der Mitgliederstruktur des Bundesrates19 bedeutsam.

Im Folgenden sollen in zwei Kapiteln die beiden ungeschriebenen Eigenheiten 
des Geschäftsordnungsrechts, die sich bereits zur Zeit des Konstitutionalismus in 
der Literatur ausgebildet und später verstetigt haben, kritisch betrachtet werden: 
Das wohl prominenteste Charakteristikum der Geschäftsordnung ist die Annahme, 
dass diese nur für die Mitglieder des jeweiligen Verfassungsorgans Geltung bean-
sprucht und somit lediglich Innenwirkung entfaltet (B.).20 Eng mit der Innenwir-

 16 BVerfGE 106, 310 (334); Bauer, in: Dreier (Hrsg.), GG, Bd. 2, 3. Aufl. 2015, Art. 51 
Rn. 17; Korioth, in: v. Mangoldt / Klein / Starck (Hrsg.), GG, Bd. 2, 7. Aufl. 2018, Art. 51 
Rn. 11 f.;  Schöbener, in: Kahl / Waldhoff / Walter (Hrsg.), BK GG, 2022, Art. 51 Rn. 56 f.;  Küpper, 
Der Staat 42 (2003), 387 (397).
 17 BVerfGE 102, 224 (236); Meinel, Selbstorganisation, 2019, S. 30; Arndt, Geschäftsord-
nungsautonomie, 1966, S. 62; Bollmann, Selbstorganisationsrecht, 1992, S. 33 f.; Lang, in: Friauf /  
Höfling (Hrsg.), GG, 2022, Art. 40 Rn. 35 ff.; Reuter, Praxishandbuch Bundesrat, 2. Aufl. 2007, 
Art. 52 Rn. 9.
 18 Kapitel A.
 19 Abschnitt D. II. 3. a).
 20 Statt vieler Achterberg, Parlamentsrecht, 1984, S. 59 ff.




